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öffentlich 
 
Haupt- und Finanzausschuss  Entscheidung  
 
Finanzielle Auswirkungen ja Anlagevermögen nein 
Haushaltsmittel zur Verfügung ja Abwicklung über Produkt 5750 

 

 
 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu einem Partnerschaftsbesuch in 
Oberstdorf 
 
Sachverhalt: 
Das St. Martini Trommler- und Pfeiferkorps Isenbruch e.V. und die St. Martini 
Schützenbruderschaft Isenbruch e.V. haben mit Schreiben vom 14.10.2019, das als 
Anlage beigefügt ist, die Gewährung eines Zuschusses zu einem 
Partnerschaftsbesuch vom 10.09. – 13.09.2020 in der Zipfelstadt Oberstdorf 
beantragt. Sie werden dort an einem Empfang mit dem Bürgermeister teilnehmen 
und an der Gestaltung des Almabtriebes mit einem oder mehreren Konzerten 
beitragen. 
 
Gemäß der Richtlinie der Gemeinde Selfkant über die Gewährung von Zuschüssen 
zu Partnerschaftsbesuchen von Vereinen und Jugendgruppen in Görlitz, List auf Sylt 
und Oberstdorf erhalten Vereine einen Zuschuss von 30 € pro erwachsenen 
Teilnehmer und 40 € pro jugendlichen Teilnehmer – der Zuschuss soll 1.250 € nicht 
überschreiten. Ein Zuschuss wird nur für Mitglieder der Vereine, die ihren 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Selfkant haben, gewährt.  
 
Vor Auszahlung des Zuschusses sind der Gemeinde Selfkant im Anschluss an den 
Besuch eine Teilnehmerliste aus der die Geburtsdaten und Wohnorte der Teilnehmer 
hervorgehen sowie ein Bericht über den Partnerschaftsbesuch mit Fotos als 
Nachweis zur Verfügung zu stellen. Dieser Bericht soll auch an die örtliche Presse 
weitergeleitet werden.  
 
Die Richtlinien der Gemeinde Selfkant über die Gewährung von Zuschüssen zu 
Partnerschaftsbesuchen von Vereinen und Jugendgruppen in Görlitz, List auf Sylt 
und Oberstdorf sind als Anlage beigefügt. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Selfkant stimmt der Gewährung 
eines Zuschusses von 30 € pro erwachsenen Teilnehmer und von 40 € pro 
jugendlichen Teilnehmer bis zu einer Höchstgrenze von 1.250 € zu, sofern die 
Teilnehmer Mitglied im Verein sind und ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Selfkant haben.  
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